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Amtliche Bekanntmachungen 
74. Jahrgang 

Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Sondernutzungssatzung) 
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 28.11.2019 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), der §§19 und 19a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028/SGV NRW 91 ) sowie des § 8 Abs.1 und 3 des Bun
desfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206) folgende Satzung beschlossen: 



§ 1 Sachlicher Geltungsbereich	 

Diese Satzung gilt für die Gemeinde- und Kreis
straßen sowie die gem. § 5 Abs. 4 FStrG festge
setzten Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen 
und die gem. § 5 Abs. 2 StrWG NRW festge
setzten Ortsdurchfahrten von Landstraßen 
innerhalb des Stadtgebietes Düsseldorf. 

-
-

-
-

-
-

§ 2 Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen -

(1) Soweit in dieser Satzung nichts anderes	
bestimmt ist, bedürfen Sondernutzungen an 
den in § 1 bezeichneten Stellen der Erlaubnis 
durch die Stadt Düsseldorf. Dieses Erforder
nis wird durch die Erteilung anderer Geneh
migungen nicht berührt (z.B. Baugenehmi
gungen). 

 


-
- 

-

Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die 
Erlaubnis erteilt ist. -

-	  
(2) Eine Sondernutzung liegt vor, wenn der	

Gebrauch der Straße über den Gemeinge
brauch hinausgeht und diesen beeinträchtigt 
(§ 18 Abs.1 StrWG NRW, § 8 Abs.1 FStrG). 

 
-

 
(3) Gemeingebrauch ist die jedermann zuste

hende Befugnis, die Straßen im Rahmen der 
Widmung und der Verkehrsvorschriften zum 
Verkehr zu benutzen (§14 Abs.1 StrWG NRW, 
§ 7 Abs. 1 FStrG). 

-	 -

-
-


	 

§ 3 Erlaubnis -

(1) Die Erlaubnis für eine Sondernutzung wird	
auf Zeit und/oder auf Widerruf erteilt. Sie 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt 
werden, wenn dies für die Sicherheit oder 
Ordnung des Verkehrs oder zum Schutze der 
Straße erforderlich ist. 

 
-

(2) Ambulanter Straßenhandel jeglicher Art ist 
auf den in der Anlage 3 genannten Straßen 
und Plätzen ausgeschlossen; insoweit wird 
keine Sondernutzungserlaubnis erteilt. Das 
gilt auch für das Aufstellen von Verkaufswa
gen oder Verkaufsständen. Die Anlage 3 ist 
Bestandteil dieser Satzung. Straßenhändler 
dürfen sich den genannten Straßen und Plät
zen nur bis auf einen Abstand von 10 m zu 
Verkaufszwecken nähern; zur Ermittlung des 
Abstandes ist von der dem Händler nächst
gelegenen Hausfront zu einer der genannten	 
Straßen und Plätze hin auszugehen und 
rechtwinklig von der gedachten geraden 
Verlängerung dieser Front zu messen. Satz 1 
gilt nicht für den ambulanten Straßenhandel 
mit Blumen und Zeitschriften. 

(3) Sondernutzungserlaubnisse für Ständer für 
Ausstellungswaren auf der Königsallee, der 
Rheinuferpromenade und der Schadowstra
ße sowie in den Fußgängerzonen der Alt
stadt können nur erteilt werden, soweit es 
sich um Obst, Gemüse, Blumen, Zeitschriften 
und Bücher handelt. Im übrigen Stadtgebiet 
können auch andere als die zuvor genannten 
Warenarten ausgestellt werden, sofern nicht	
anderslautende Vorschriften dies unterbin
den (z.B. Jugendschutzbestimmungen). 
Es ist in jedem Fall eine Restgehwegbreite 
von mind. 1,80m zu gewährleisten. Wird die
ses Maß unterschritten, kann eine Erlaubnis 
nicht erteilt werden

(4) Eine Sondernutzungserlaubnis für das Auf
stellen von Zeitungsentnahmegeräten wird 
nur erteilt für den Verkauf regelmäßig her
ausgegebener, in der Landeshauptstadt Düs
seldorf angebotener Tages- und Sonntags
zeitungen, deren Auflage zu einem überwie
genden Teil über andere Vertriebswege 
außerhalb des öffentlichen Straßenraums 

(z.B. über den regulären Zeitungshandel – 
Gross- und Einzelhändler- und –händlerinnen 
und Abonnements) abgesetzt wird. Die 
Anbringung von Werbung Dritter, z.B. durch 
Beklebungen oder durch die Anbringung 
oder den Einbau von Werbeträgern jeglicher 
Art, an bzw. in den Zeitungsentnahme
geräten ist nicht zulässig. 

(5) Werbeträger (Planen, Werbebanner o.ä.) an 
Baugerüsten im öffentlichen Straßenraum 
bedürfen einer Sondernutzungserlaubnis. 
Diese dürfen nur angebracht werden, wenn 
der Werbeträger maximal 30 % der gesam
ten Ansichtsfläche einnimmt, eine Fläche von 
100 m2 nicht überschreitet und die restliche 
Ansichtsfläche mittels einer Fassadennach
bildung/-vorschau abgedeckt wird. 

§ 4 Haftung, Ersatzanspruch, 
Ordnungswidrigkeit

(1) Für Schäden, die der Stadt oder Dritten aus 
einer Sondernutzung entstehen, haftet der 
Erlaubnisnehmer bzw. Erlaubnisnehmerin. Er 
hat die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter 
frei zu stellen. 

(2) Die Inanspruchnahme des öffentlichen Stra
ßenraums ohne Erlaubnis ist ordnungswidrig 
und kann nach den Bestimmungen des Ord
nungswidrigkeitengesetzes (OWiG) vom 
19.02.1987 (BGBl. lS.602) mit Geldbuße 
geahndet werden. 

§ 5 Erlaubnisantrag 
-

- Die Erlaubnis ist mit Angaben über Art und 
Dauer der Sondernutzung bei der Stadt Düssel
dorf zu beantragen. Die Stadt ist berechtigt, 

-

k 
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einen schriftlichen Antrag mit Erläuterungen, 
Zeichnungen, Verkehrszeichenplänen, textlicher 
Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise zu 
verlangen. Die Verkehrssicherungspflicht für die 
im Rahmen der Sondernutzung erstellten Anla
gen und Einrichtungen obliegt der Erlaubnisneh
merin bzw. dem Erlaubnisnehmer. 




§ 6 Erlaubnisfreie Sondernutzungen 

Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen: 

1.	 bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, wie 
Gebäudesockel, Gesimse, Auskragungen, 
Arkaden, Kolonnaden, Fensterbänke, Balko
ne, Erker, Eingangsstufen, Kellerlichtschäch
te und sonstige Schächte, Sonnenschutzdä
cher (Markisen), Vordächer; 






2. bauaufsichtlich genehmigte Warenautoma
ten und sonstige Verkaufseinrichtungen, die 
nicht mehr als 20 cm in den Straßenraum 
hineinragen; 



3. Anlagen der öffentlichen Versorgung wie 
z.B. Laternen, Schaltkästen etc; 

4. Einrichtungen der öffentlichen Hand wie z.B. 
Polizei- und Feuerwehrrufsäulen, Wartehal
len und Schutzdächer der öffentlichen Ver
kehrsmittel. 
Davon unberührt bleibt die Anmelde- bzw. 
Erlaubnispflicht durch andere Straßenbau
lastträger (z.B. Bundesstra
ßen/Landesstraßen). 




5. Straßenmusikanten in den Fußgängerzonen 
in den Zeiten von 10.00 Uhr - 21.30 Uhr. Es 
darf jeweils mit der vollen Stunden begin
nend eine halbe Stunde lang gespielt wer
den; die nachfolgenden 30 Minuten sind 
dann Ruhezeiten. Die Benutzung von lauten 
Rhythmus- und Blasinstrumenten sowie elek
tronischer Wiedergabegeräte und Verstärker 
ist untersagt. 






Nach der Aufführung ist der Standort zu 
wechseln und es darf nächstens in einem 
Abstand von 200 m zum ursprünglichen 
Standort weitergespielt werden. 

6. Warenauslagen von Zeitungen und Büchern 
vor der Geschäftsfront, die nicht mehr als 2 
qm betragen. 

7. Öffentliche Marktveranstaltungen, die nach 
§ 13 Abs. 1 und 2 dieser Satzung im Straßen
raum durchgeführt werden. 

-

8. Werbeanlagen über Straßenflächen für zeit
lich begrenzte Veranstaltungen an der Stätte 
der Leistung, insbesondere für Schluss- und 
Ausverkäufe; 



9. Tribünen, Rednerpulte, Informationsstände, 
die politischen Zwecken dienen; unberück
sichtigt bleibt die Anmeldepflicht nach dem 
Gesetz über Versammlungen und Aufzüge 
(Versammlungsgesetz). 



10. Tribünen, Rednerpulte, Informationsstände, 
Dekorationen, Altäre, Fahnen einschl. 
Masten und ähnliche Gegenstände aus 
Anlass von öffentlichen Versammlungen und 
Aufzügen; unberührt hiervon bleibt die 
Anmeldepflicht nach dem Versammlungsge

setz und die Genehmigungspflicht nach der 
Straßenverkehrsordnung (StVO); 

11. Handzettelverteilungen, die politischen, reli
giösen, gemeinnützigen oder örtlichen 
Brauchtumszwecken dienen. 



Die beabsichtigten Nutzungen der Punkte 9, 
10 und 11 sind beim Ordnungsamt 14 Tage 
vor der Inanspruchnahme der Fläche anzu
melden. 



§ 7 Untersagung erlaubnisfreier 
Sondernutzungen 

Die Inanspruchnahme erlaubnisfreier Sonder
nutzungen kann ganz oder teilweise untersagt 
werden, wenn Belange des Verkehrs dies vor
übergehend oder auf Dauer erfordern. 





§ 8 Gebühren 

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen 
werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe 
der Anlagen 1, 2 und 2a erhoben, die 
Bestandteile dieser Satzung sind. Soweit 
Meter oder Quadratmeter die Bemessungs
grundlage sind, richtet sich die Sondernut
zungsgebühr nach der erlaubten Inanspruch
nahme. Bei unerlaubten oder bei nachträg
lich erlaubten Sondernutzungen für den 
rückwirkenden Zeitraum wird das 2-fache 
der Gebühr nach den Tarifstellen erhoben. 







(2) Die Gebühr wird im entsprechenden Verhält
nis anteilig berechnet, wenn die erlaubte 
Nutzungsdauer kürzer ist als die Zeitspanne, 
auf die sich der einschlägige Gebührensatz 
des Gebührentarifes bezieht. 



(3) Sondernutzungsgebühren werden nicht 
erhoben für Sondernutzungen, die gemein
nützigen, mildtätigen, religiösen oder politi
schen Zwecken dienen. 




(4) Im Einzelfall können Sondernutzungsgebüh
ren ganz oder zum Teil erlassen werden, 
wenn ihre Erhebung nach Lage des Falles 
unbillig wäre. Unter der gleichen Vorausset
zung können bereits entrichtete Benutzungs
gebühren erstattet oder angerechnet wer
den. 








(5) Das Recht, für die Erlaubniserteilung Verwal
tungsgebühren zu erheben, bleibt unberührt. 
Das gleiche gilt für das Recht, nach § 18 Abs. 
3 StrWG NRW Vorschüsse und Sicherheiten 
zu verlangen. 



(6) Gebührenfreiheit schließt das Erfordernis der 
Erlaubnis nicht aus. 

§ 9 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtige sind 

1.	 die Antragstellering bzw. der Antragstel
ler 



2. die Erlaubnisnehmerin bzw. der Erlaub
nisnehmer 



3. die Benutzerin bzw. der Benutzer oder 
Nutznießerin bzw. Nutznießer der Fläche 

(2) Mehrere Personen haften als Gesamtschuld
ner. 



§ 10 Entstehung der Gebührenpflicht; 
Fälligkeit 

Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erteilung 
der Erlaubnis, spätestens mit dem Beginn der 
Nutzung. 

Die Gebühren sind fällig: 

1.	 bei auf Zeit genehmigten Sondernutzungen 
für deren Dauer bei Erteilung der Erlaubnis; 

2. bei ohne Endzeitpunkt lediglich auf Widerruf 
genehmigten Sondernutzungen erstmalig 
bei Erteilung der Erlaubnis für das laufende 
Jahr, für nachfolgende Jahre jeweils 
zum 31. Januar; 

3. bei unbefugter Sondernutzung für deren 
Dauer einen Monat nach Zustellung des 
Gebührenbescheides. 

§ 11 Gebührenerstattung 

(1) Wird zur Überzeugung der Erlaubnisbehörde 
nachgewiesen, dass 

(a) eine geringere als die erlaubte Fläche tat
sächlich in Anspruch genommen worden 
ist, 

oder 

b) die Sondernutzung nicht während des 
gesamten Genehmigungszeitraumes aus
geübt worden ist, 



wird die entrichtete Gebühr im entspre
chenden Verhältnis erstattet; eine noch 
nicht entrichtete Gebühr wird im entspre
chenden Verhältnis ermäßigt. 





(2) In den Fällen des Absatzes 1 wird höchstens 
bis zur einschlägigen Mindestgebühr erstat
tet bzw. ermäßigt. Der Zeitraum, auf den 
sich der einschlägige Gebührensatz des 
Gebührentarifs bezieht (Gebührensatz-Zeit
raum) gilt als durch die Sondernutzung 
jeweils voll in Anspruch genommen, auch 
wenn er durch die tatsächlich ausgeübte 
Sondernutzung nur teilweise in Anspruch 
genommen worden ist. 

§ 12 Sonstige Benutzung 

(1) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung 
der Straßen und die Berechnung des Entgel
tes richten sich nach bürgerlichem Recht, 
wenn eine solche Benutzung den Gemeinge
brauch nicht beeinträchtigt, wobei eine vor
übergehende Beeinträchtigung für Zwecke 
der öffentlichen Versorgung einschl. der 
Abwasserbeseitigung außer Betracht bleibt 
(§ 23 Abs. 1 StrWG NRW, § 8 Abs. 10 FStrG). 






(2) Sonstige Benutzungen sind in schriftlicher 
Form bei der Stadt Düsseldorf zu beantra
gen. 
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§ 13 Märkte 

Für öffentliche Marktveranstaltungen gelten 
zusätzlich die besonderen Bestimmungen der 
Satzung für die Wochenmärkte der Landes
hauptstadt Düsseldorf (Wochenmarktsatzung). 



§ 14 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 

§ 15 Übergangsbestimmungen 

Bestehende Erlaubnisse über Sondernutzungen 
bleiben nach Inkrafttreten dieser Satzung bis 
zum Zeitpunkt der Befristung gültig. Geänderte 
Gebühren finden bei weiter geltenden Erlaub
nissen ab Beginn desjenigen Gebührensatz-
Zeitraumes Anwendung, der auf den bei Inkraft
treten der Satzung laufenden Gebührensatz-
Zeitraum folgt. Die erste, geänderte Gebühr 
wird einen Monat nach Bekanntgabe des ent







sprechenden Gebührenbescheides fällig. Im 
Übrigen gilt § 10. 

Anlage 1 zur Sondernutzungssatzung 

Gebührentarif zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf. 

Lfd. 
Nr. 

Art der Sondernutzung 

Inanspruchnahme des Straßenraumes durch: 

Benutzungs
gebühr 
Zone 1 

-

Euro 

Benutzungs
gebühr 
Zone 2 

-

Euro 

Mindestgebühr 
je Erlaubnis / 

Gebührenbescheid 

Euro 

1. Warenautomaten und sonstige Verkaufseinrichtungen, 
die mit dem Boden oder einer baulichen Anlage verbunden 
sind, die Straßenbegrenzungslinie überschreiten und mehr 
als 20 cm in den Straßenraum hineinragen je angefangener 
m2 beanspruchter Straßenfläche jährlich 111,50 74,20 111,50 

2. Taxirufsäulen und ähnliche Einrichtungen je Anlage jährlich 50,00 40,00 

3. Bauzäune, einschließlich der umzäunten Straßenfläche, 

Baustofflagerungen, Baumaschinen, Tagesunterkünfte, 
zulassungsfreie Bau- und Arbeitswagen in Verbindung 
mit Baumaßnahmen, Baugeräte, Absperrungen 
je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche monatlich 7,00 6,00 95,00 

nach Ablauf von 6 Monaten, 11,00 9,50 

nach Ablauf von 12 Monaten, 18,00 14,00 

nach Ablauf von 18 Monaten 23,00 20,00 

4. Leitergerüste je angefangener laufender Meter im 1. Monat 4,00 3,00 

nach Ablauf eines Monats 7,00 6,00 

nach Ablauf von 6 Monaten 11,00 9,50 

nach Ablauf von 12 Monaten, 18,00 14,00 

nach Ablauf von 18 Monaten 23,00 20,00 

4.1 Werbeträger an Leitergerüsten nach § 3 Abs. 6 je m2/täglich 5,00 5,00 200,00 

5. Kabel- und Linienverzweiger (oberirdisch) je Anlage jährlich 100,00 80,00 

5.1 Aufgeständerte Kabelbrücken je angefangener laufender 
Meter im 1. Monat 4,00 3,00 

nach Ablauf eines Monats 7,00 6,00 

nach Ablauf von 6 Monaten 11,00 9,50 

nach Ablauf von 12 Monaten, 18,00 14,00 

nach Ablauf von 18 Monaten 23,00 20,00 

5.2 Bodenliegende Kabelbrücken je angefangener 
laufender Meter im 1. Monat 8,00 8,00 

nach Ablauf eines Monats 14,00 14,00 

nach Ablauf von 6 Monaten 22,00 22,00 

nach Ablauf von 12 Monaten, 36,00 36,00 

nach Ablauf von 18 Monaten 46,00 46,00 

6. Masten 

6.1 für Freileitungen, Fahnen u.a., je Mast monatlich 4,35 3,75 30,00 

6.2 für kommerzielle Werbung pro Tag 10,00 8,00 30,00 

7. Tische und Sitzgelegenheiten, die zu gewerblichen Zwecken 
(Bewirtung u.ä.) aufgestellt werden 
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Lfd. 
Nr. 

Art der Sondernutzung Benutzungs
gebühr 
Zone 1 



Euro 

Benutzungs
gebühr 
Zone 2 



Euro 

Mindestgebühr 
je Erlaubnis / 

Gebührenbescheid 

Euro 

7.1 je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche jährlich 81,60 62,80 202,50 

7.2 oder je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche 
in der Hauptsaison 
01. März – 31. Oktober) monatlich 9,70 7,80 195,70 

7.3 oder für die gesamte Hauptsaison 
je angefangener m2 66,80 54,00 195,70 

7.4 oder in der übrigen Zeit (Nebensaison) 
je angefangener m2 monatlich 4,10 2,75 67,50 

7.5 oder in der Nebensaison 
je angefangener m2 täglich 0,14 0,11 

8. Tribünen je angefangener m2 beanspruchter 
Straßenfläche täglich 1,60 1,00 233,90 

9. Ortsfeste Verkaufsstände, Imbissstände, Kioske u.ä. 

9.1 bei ausschließlichem Vertrieb von Tabakwaren, Zeitungen, 
Obst, Gemüse, Blumen, Süßwaren oder alkoholfreien Getränken 
je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche monatlich 37,00 21,95 

9.2 bei Vertrieb anderer als unter 9.1 genannten Waren oder bei 
sonstigen Leistungen je angefangener m2 beanspruchter 
Straßenfläche monatlich 41,75 25,00 

10. Vorübergehend aufgestellte Verkaufsstände 
und sonstige Verkaufswagen 

10.1 auf gewerblichen Weihnachtsmärkten je angefangener m2 

beanspruchter Straßenfläche täglich 
a) in den Fußgängerbereichen Altstadt, Heinrich-Heine-Platz, 

Schadowplatz, Schadowstraße und Liesegangstraße 1,75 

b) im übrigen Stadtgebiet 0,80 0,80 

10.2 anlässlich von Straßenveranstaltungen oder Umzügen 
je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche täglich 24,90 17,40 148,50 

10.3 auf sonstigen gewerblichen Märkten 

je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche 
a) auf Wochenmärkten jährlich 10,40 8,60 
b) auf Trödel- und Krammärkten täglich 4,00 1,90 

11. Verkaufscontainer im Zusammenhang mit Ladenumbauarbeiten 
je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche monatlich 8,60 7,80 150,00 

nach Ablauf von sechs Monaten monatlich 10,20 9,40 

12. Ambulanter Straßenhandel auf den in Anlage 3 nicht erfassten 
Straßen je angefangener m2 beanspruchter 
Straßenfläche monatlich 46,75 46,75 371,20 

13. Verkaufsstellen zum Verkauf von Grabschmuck zu Allerheiligen 
und am Totensonntag sowie von Weihnachtsbäumen 
je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche 
für die Dauer der Erlaubnis 14,80 10,90 222,75 

14. Bauaufsichtlich genehmigungs- oder anzeigepflichtige Anlagen 
der Eigenwerbung, die im Straßenraum stehen 
oder in diesen hineinragen 

14.1 auf Dauer je angefangener m2 Ansichtsfläche jährlich 205,15 111,85 445,50 

14.2. vorübergehend je angefangener m2 Ansichtsfläche täglich 0,60 0,27 39,40 

15. Werbe- und Hinweistafeln oder ähnliche Gegenstände 
täglich pro Stück 1,30 1,30 264,00 

16. Gewerbliche Anlagen der Produktwerbung 

16.1 im gesamten Stadtgebiet auf eigenen Werbeträgern/Flachtafeln 
bis Größe DIN A 0 je Werbefläche täglich 0,50 0,50 300,00 

16.1.1 stadtteilbezogen max. 50 Plakate auf eigenen Werbeträgern / 
Flachtafeln bis Größe DIN A0 je Werbefläche für die Dauer 
der Erlaubnis pauschal 72,00 72,00 

16.2 Großplakattafeln im 18/1-Format je Tafel täglich 20,00 15,00 500,00 

16.3 Beleuchtungsanlagen an Großplakattafeln, die unterhalb 
einer Höhe von 5 m in den Straßenraum ragen monatlich 50,00 50,00 
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Lfd. 
Nr. 

Art der Sondernutzung Benutzungs
gebühr 
Zone 1 



Euro 

Benutzungs
gebühr 
Zone 2 



Euro 

Mindestgebühr 
je Erlaubnis / 

Gebührenbescheid 

Euro 

16.4 Hinterleuchtete Großflächenvitrinen (Mega-Light, 
Premiumgroßflächen, City-Light-Board o.ä.) oder 
Werbebildschirme, die keine bewegten Bilder 
oder Filme wiedergeben 
je angefangener m2 Ansichtsfläche jährlich 1.600,00 1.200,00 

16.5 Werbebildschirme, die bewegte Bilder oder Filme 
wiedergeben je angefangener m2 Ansichtsfläche jährlich 10.000,00 7.500,00 

17. Fahrzeuge und Anhänger (z.B. Wohnwagen), die nicht als 
parkende Fahrzeuge nach der StVO abgestellt werden 
je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche täglich 1,90 1,90 93,50 

18. mobile Fahrradständer mit Werbung je Stück monatlich 23,80 14,00 94,30 

18.1 mobile Fahrradständer ohne Werbung – lediglich mit dem 
Firmen-/Eigennamen in der Breite des Ständers und einer 
max. Höhe von 40 cm – vor dem eigenen Gewerbebetrieb / 
Ladenlokal 0,00 0,00 

19. Film- und Fotoarbeiten nach beanspruchter Straßenflächen 
täglich 

19.1 gering bis 50 m2 ohne Haltverbotzonen, Sperrungen etc. 55,70 44,70 

19.2 einfach bis 50 m2 inkl. Haltverbotzonen, Sperrungen etc. 150,00 120,00 

19.3 mittel bis 200 m2 inkl. Haltverbotzonen, Sperrungen etc. 250,00 200,00 

19.4 stark ab 200 m2 inkl. Haltverbotzonen, Sperrungen etc. 500,00 400,00 

20. Mülltonnenschränke, die mehr als 20 cm in den Straßenraum 
hineinragen je Anlage und angefangenen m2 jährlich 180,00 120,00 

21. Ausstellungswaren im Straßenraum 

21.1 je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche monatlich 13,15 10,10 131,60 

21.2 oder bei ausschließlichem Vertrieb von Obst, Gemüse, 
Blumen, Zeitschriften oder Büchern je angefangener m2 

beanspruchter Straßenfläche jährlich 118,40 91,10 131,60 

22. Container 

22.1 nicht Recycling je Container täglich 4,00 3,00 30,00 

22.2 Recycling jährliche Pauschale 153.387,60 

23. Einrichtungen des Telekommunikations- und Postwesens 

23.1 Telefonzellen sowie sonstige Einrichtungen 
der Telekommunikation je Anlage jährlich 736,30 736,30 

23.2 Postablagekästen je Anlage jährlich 200,00 200,00 

24. Gewerbliche Nutzung zu Mobilitätszwecken 

24.1. Verleihsysteme von Leihfahrrädern und Ähnliches 
je Stückzahl jährlich 5,00 5,00 

24. 2 Verleihsysteme von 
– Elektrokleinstfahrzeugen (z.B. E-Scooter) 
– E-Roller (z.B. Eddy) 
je Stückzahl jährlich 20,00 20,00 

24.3 Verleihsysteme in Mobilstationen von 
– Leihfahrrädern 
– Elektrokleinstfahrzeugen (z.B. E-Scooter) 
– E Roller (z.B. Eddy) 0 0 50,00 

24.4 Carsharing stationsgebunden 
je Fahrzeuge monatlich 50,00 50,00 500,00 

25. Straßenfeste 

25.1 Kommerzieller Art: je angefangener m2 beanspruchter 
Straßenfläche täglich 1,60 1,10 118,80 

25.2 Nachbarschaftsfeste täglich pauschal 39,20 37,10 

26. Schützen- und Volksfeste u.ä. je angefangener m2 

beanspruchter Straßenfläche täglich 1,60 0,95 

27. Zirkusgastspiele u.ä. Pauschale täglich 148,50 96,50 

28. Marktforschung Befragung bzw. Ansprechen von Passanten 
täglich pro Interviewer 65,35 46,45 
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Lfd. 
Nr. 

Art der Sondernutzung Benutzungs
gebühr 
Zone 1 

-

Euro 

Benutzungs
gebühr 
Zone 2 

-

Euro 

Mindestgebühr 
je Erlaubnis / 

Gebührenbescheid 

Euro 

29. Gewerbliche Informationsveranstaltungen und Sonderschauen 
je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche täglich 33,00 23,80 264,00 

30. Kommerzielle Verteilung von Druckerzeugnissen/Warenproben, 
Einsatz von Personen als Träger von Werbung und Ähnlichem 
täglich pro Person 30,00 20,00 60,00 

31. sonstige Veranstaltungen oder Nutzungen (z. B. Fahrgeschäfte, 
Eislaufbahnen, Sportveranstaltungen, Schachtdeckelwerbung) 
täglich pauschal 55,70 44,70 

32. Bei Inanspruchnahme von gebührenpflichtigem Parkraum 
zusätzlich je Stellplatz täglich 15,00 5,00 

33. Gegenstände aller Art, die sich länger als 24 Std. im Straßenraum 
befinden und nicht unter eine andere Tarifstelle fallen 
je angefangener m2 beanspruchter Straßenfläche täglich 1,50 0.95 16,35 

Anlage 2 

Straßenverzeichnis zum Gebührentarif 
zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Zone 1 

Straßen innerhalb des Gebietes, das wie folgt 
umgrenzt wird: 

Klever Straße (einschließlich), 
Jülicher Straße (einschließlich), 
Bahnlinie Düsseldorf Hbf. - Duisburg, 
Bahnlinie Düsseldorf Hbf. - Neuss, 
Rhein. 

Ferner folgende Straßen: 

Aachener Platz 
Aachener Straße 
Ackerstraße 
Am Seestern 
Arnheimer Straße 
Auf'm Hennekamp 

Belsenstraße 
Benrather Markt 
Benrather Schloßallee 
Bergische Landstraße 
Bernburger Straße 
Bertha-von-Suttner-Straße 
Birkenstraße 
Börchemstraße (Fußgängerzone) 
Bonner Straße 
Brehmstraße 
Brüsseler Straße 
Brunnenstraße 

Cecilienallee 
Collenbachstraße 
Cranachstraße 

Danziger Straße 
Deutzer Straße 
Dorotheenstraße 
Düsseldorfer Straße 
Duisburger Straße 

Eisenstraße 
Erasmusstraße 
Erik-Nölting-Straße 
Erkrather Straße 

Fischerstraße 
Flurstraße 
Frankfurter Straße 
Freiligrathplatz 
Friedhofstraße (Fußgängerzone) 

Görresstraße (Fußgängerzone) 
Grafenberger Allee 
Grashofstraße 

Hauptstraße 
Heerdter Landstraße 
Heidelberger Straße 
Heinrichstraße 
Heinz-Schmöle-Straße 
Herderstraße 
Heresbachstraße 
Hildener Straße 
Himmelgeister Straße 
Homberger Straße 

Kaiserswerther Straße 
Kalkumer Straße 
Karl-Geusen-Straße 
Kennedydamm 
Kettwiger Straße 
Koblenzer Straße 
Kölner Landstraße 
Kölner Straße 
Kopernikusstraße 
Kruppstraße 

Lichtstraße 
Lindemannstraße 
Ludenberger Straße 
Luegallee 

Mecumstraße 
Münchener Straße 
Münsterstraße 

Niederrheinstraße 
Nikolaus-Knopp-Platz 
Nördlicher Zubringer 
Nordfriedhofvorplatz 

Oberbilker Allee 

Pariser Straße 

Reisholzer Straße 
Rethelstraße 
Rheinalleetunnel 
Rheinkniebrücke 

Siegburger Straße 
Südlicher Zubringer 
Südring 

Theodor-Heuss-Brücke 

Uhlandstraße 
Ulmenstraße 
Unterrather Straße 

Vautierstraße 
Völklinger Straße 

Werdener Straße 
Werstener Straße 
Westfalenstraße 
Witzelstraße 

Zeppenheimer Straße 

Zone 2 

Alle übrigen Straßen, die nicht zu Zone 1 
gehören. 
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Anlage 2a 

Straßenverzeichnis zum Gebührentarif - Tarifstelle 7   
zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zone 1 

Altstadt: 

Akademiestraße 
Altestadt 
Andreasstraße 
Apolloplatz 

Bäckergasse 
Bäckerstraße 
Benrather Straße 
Berger Allee 
Berger Straße 
Bolkerstraße 
Burgplatz 

Carlsplatz 
Citadellstraße 

Flingerstraße 

Grabbeplatz 
Grabenstraße 

Hafenstraße 
Heinrich-Heine-Allee 
Heinrich-Heine-Platz 
Hunsrückenstraße 

Johannes-Rau-Platz 
Josef-Wimmer-Gasse 

Kapuzinergasse 
Kasernenstraße ( Stadtbrückchen ) 
Kay-und-Lore-Lorentz-Platz 
Kurze Straße 

Lambertusstraße 
Liefergasse 

Mannesmannufer 
Marktplatz 
Marktstraße 

Maxplatz 
Mertensgasse 
Mittelstraße 
Mühlenstraße 
Müller-Schlösser-Gasse 

Neubrückstraße 
Neustraße 

Orangeriestraße 

Parlamentsufer 
Pastor-Jääsch-Weg 

Rathausufer 
Ratinger Mauer 
Ratinger Straße 
Rheinort 
Rheinwerft 

Schneider-Wibbel-Gasse 
Schulstraße 
Stiftsplatz 

Thomasstraße 

Wallstraße 

Zollstraße 

Kö-Bogen, Königsallee, 
Schadowstraße/-platz: 

Blumenstraße (Fußgängerzone) 

Corneliusplatz 

Hofgartenstraße 

Jan-Wellem-Platz Königsallee 

Kö-Passage 

Schadowplatz 
Schadowstraße 

Medienhafen: 

Am Handelshafen 

Brückenstraße 

Erftplatz 
Erftstraße 

Franziusstraße 

Gilbachstraße 
Gladbacherstraße 

Hammer Straße 

Julo-Levin-Ufer 

Kaistrasse 

Speditionstraße 
Stromstraße 

Wupperstraße 

Zollhof 

Zone 2 

Alle übrigen Straßen, die nicht zur Zone 1 
gehören. 

Anlage 3 

Liste der von der Erteilung einer Sondererlaubnis ausgeschlossenen Straßen 
und Plätze nach § 3 Abs. 2 der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Altstadt und Karlstadt begrenzt von Rhein, 
Fritz-Roeber-Straße, Heinrich-Heine-Allee, 
Breite Straße, Haroldstraße (unter Einschluss 
der genannten begrenzenden Straßen) 

Adersstraße (von Königsallee bis Hüttenstraße) 
Am Kleinforst 
Am Wehrhahn 
Auf'm Hennekamp 

Bahnstraße 
Beckbuschstraße 
Belsenplatz 
Benrather Schloßallee 
Benrather Schloßufer 
Benrather Straße 
Berliner Allee 
Bertha-von-Suttner-Platz 
Bismarckstraße 

Bleichstraße 
Blücherstraße 
(von Nordstraße bis Gneisenaustraße) 
Blumenstraße 
Bonner Straße (von Haus Nr. 1 – 15) 
Brehmplatz 
Brunnenstraße 
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Cecilienallee
 
Collenbachstraße  
(von Nordstraße bis Klever Straße)
 
Corneliusplatz
 
Corneliusstraße
 

Dorotheenplatz
 
Dorotheenstraße
 
Düsseldörfchen (Gebiet zwischen Werstener  
Kreuz und In den Großen Banden)
 

Eisenstraße
 
Elberfelder Straße
 
Emmastraße
 
Emmericher Straße
 
Erik-Nölting-Straße
 
Ernst-Reuter-Platz
 
Europaplatz
 

Fahneburgstraße
 
Fischerstraße
 
Flurstraße
 
Friedrich-Ebert-Straße
 
Friedrichstraße
 

Graf-Adolf-Platz
 
Graf-Adolf-Straße
 
Großer Torfbruch
 
Grünstraße
 
Gumbertstraße
 

Harkortstraße
 
Hauptstraße
 
Heinz-Schmöle-Straße
 
Henkelstraße  
(von Bonner Straße bis Niederheider Straße)
 
Höseler Straße
 
Hofgartenstraße
 
Hofgartenufer
 
Hüttenstraße
 

Immermannstraße
 

Jacobistraße
 
Jan-Wellem-Platz
 

Kaiserstraße
 
Kaiserswerther Straße  
(von Freiligrathplatz bis Reeser Straße)
 
Karlstraße
 
Kettwiger Straße
 
Kleiner Torfbruch
 
Klever Straße
 
Klosterstraße
 
Kölner Landstraße
 
Kölner Straße
 
Königsallee (einschließlich Kö-Passage)
 
Königstraße
 
Konrad-Adenauer-Platz
 
Kruppstraße
 

Liesegangstraße
 
Ludwig-Erhard-Allee
 
Luegallee
 
Luegplatz
 

Maximilian-Weyhe-Allee  
(einschließlich Passage)
 
Münsterstraße

(von Nordstraße bis Rather Straße)

 

 

Nordstraße
 

Oberkasseler Brücke  
(einschließlich Auffahrten - d. h.  
von Luegplatz bis Ratinger Tor)
 

Oederallee 
Oerschbachstraße 
Oststraßey 

Platz des Landtages 

Ratinger Tor 
Rennbahnstraße 
Rethelstraße 
(von Brehmplatz bis Achenbachstraße) 
Robert-Lehr-Ufer 
Rotterdamer Straße 

Schadowplatz 
Schadowstraße 
Schäferstraße 
Siegburger Straße 
Ständehausstraße 
Steinstraße 
Stockumer Kirchstraße 
Stoffeler Straße 
Stresemannplatz 
Stresemannstraße 

Theodor-Körner-Straße 
Tonhallenstraße 

Uerdinger Straße 

Venloer Straße 

Wagnerstraße 
Werstener Straße 
Willi-Becker-Allee 
Worringer Platz 
Worringer Straße 
(von Konrad-Adenauer-Platz bis Ackerstraße) 

Bekanntmachungs
anordnung


 

Die vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf 
am 28. November 2019 beschlossene Satzung 
über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernut
zungen an öffentlichen Straßen in der Landes
hauptstadt Düsseldorf (Sondernutzungssatzung) 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 




Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekom
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma
chung) nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 





1.	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah
ren wurde nicht durchgeführt, 



2.	 die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren 
für Sondernutzungen an öffentlichen Stra
ßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf 
(Sondernutzungssatzung) ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 





3.	 der Oberbürgermeister hat den Rats
beschluss vorher beanstandet oder 



4.	 der Form- und Verfahrensmangel ist gegen
über der Stadt Düsseldorf vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Man
gel ergibt. 





Düsseldorf, den 16.12.2019 

Thomas Geisel 
Oberbürgermeister 
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Stadtplanung zur Diskussion
 

(Stadtbezirk 1) 

Es ist beabsichtigt, für ein Gebiet etwa zwi
schen der Rotterdamer Straße, dem Nordpark, 
der Klausingstraße und der Hermann-Weill-
Straße einen Bebauungsplan aufzustellen. 



Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
sollen 

am Donnerstag, 16.01.2020  
Beginn: 18:00 Uhr,  
in der Aula der Realschule Golzheim,  
Tersteegenstraße 62  

im Rahmen einer Anhörung der Öffentlichkeit  
vorgestellt und erörtert werden.














 

Hierzu sind alle an dieser Planung Interessierten  
- dazu gehören auch Kinder und Jugendliche 
herzlich eingeladen.





 

Der v. g. Veranstaltungsort ist durch folgende  
öffentliche Verkehrsmittel erreichbar:




 

Stadtbahnlinien Nrn.
 
U 78 und  U 79 
  
Haltestelle „Reeser Platz“
 

Buslinie Nr. 721
 
Haltestelle „Nordfriedhof“
 
Schnellbuslinie Nr. 51
 
Haltestelle „Nordfriedhof“
 

Entsprechende Pläne können in der Zeit vom  
06.01.2020 bis 31.01.2020 beim Stadt
planungsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf,  
Brinckmannstr. 5, 40225 Düsseldorf,  
4. Obergeschoss, während folgender Zeiten 
eingesehen werden: montags bis donnerstags 
von 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr und freitags von 
08.30 bis 13.00 Uhr. 










Die Unterlagen sind auch im Internet unter  

https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php einsehbar.


 

 

Hier besteht in der v.g. Zeit ebenfalls die Mög
lichkeit zur Äußerung.



 

Äußerungen, die per E-Mail-Versand erfolgen  
sollen, können an  






bauleitplanung@duesseldorf.de gerichtet  
werden.




 

Das Stadtplanungsamt ist durch die Stadtbahn
inien U71, U73 und U83 und die Straßenbahn
linien Nr. 704 und 706 - Haltestelle "Auf´m 
Hennekamp", die Buslinien Nr. 780, 782, 785 
Haltestelle "Feuerbachstraße" und die S-Bahn
linien S 1, S 6, S 68 - Haltestelle "D-Volksgarten" 
erreichbar. 






Düsseldorf, 11.12.2019 
61/12-B-01/015 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 

Orzessek-Kruppa 
(Amtsleiterin) 

mailto:bauleitplanung@duesseldorf.de
https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php
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Auslegung eines Bebauungsplan-Entwurfes 
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 05.12.2019 dem nachstehenden Bebauungsplan-Entwurf und seiner Begrün
dung für die öffentliche Auslegung zugestimmt: 



Bebauungsplan-Entwurf Nr. 06/014 
- Vogelsanger Weg / Münsterstraße 
Gebiet zwischen dem Vogelsanger Weg, dem 
Gelände eines KFZ-Gewerbebetriebes, der 
Kleingartenanlage an der Stieglitzstraße und der 
Münsterstraße 

Der vorgenannte Plan mit seiner Begründung 
und den nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezo
genen Stellungnahmen liegt gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634) in der Zeit vom 07.01.2020 bis ein
schließlich 07.02.2020 beim Stadtplanungs
amt, Brinckmannstr. 5, 40225 Düsseldorf, 
4. Etage, während folgender Zeiten zu jeder
manns Einsicht aus: montags bis mittwochs von 
7.30 Uhr bis 15.00 Uhr; donnerstags von 
7.30 Uhr bis 18.00 Uhr; freitags von 7.30 Uhr bis 
13.00 Uhr. 








Ferner sind die Unterlagen der öffentlichen Aus
legung auch im Internet über das Landesportal 
unter 



https://uvp-verbund.de/nw oder unter 
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php zu erreichen. 

 




















-





(Stadtbezirk 6) 

Folgende Arten umweltbezogener Informa
tionen sind verfügbar: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch 
Informationen zu(r/m): 
–	 Straßenverkehrs-, Schienenverkehrs- und 

Gewerbelärm sowie zu Lärmschutzmaßnah
men 

–	 Auswirkungen durch elektromagnetische 
Felder von technischen Anlagen 

– Abstand zu Störfallbetriebsbereichen 
–	 Kinderbetreuungs- und Spielflächenversor

gung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen/ Landschaft durch Informationen 
zu(m): 
–	 Fauna-Flora-Habitat-Gebieten und Vogel

schutzgebieten nach Naturschutz-Richtlinien 
der Europäischen Union 

–	 Tieren und Pflanzen, zu Eingriffen in Natur 
und Landschaft und Begrünungsmaßnahmen 

–	 geschützten Arten und zu artenschutzrechtli
chen Belangen und Vorkommen im Plange
biet 

– Landschafts-/Stadtbild 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch 
Informationen zu(r): 
– Versiegelung des Bodens 
– Altablagerungen im Umfeld des Plangebietes 
– Altablagerungen im Plangebiet 
– Altstandorten im Plangebiet 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch 
Informationen zu(r/m): 
– Grundwasser, insbesondere zu Grundwasser

ständen und zur Grundwasserqualität 
– Niederschlags- und Schmutzwasserbeseiti

gung 

– Oberflächengewässern, Wasserschutzgebie
ten und Hochwasserbelangen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 
durch Informationen zu(r): 
– Luftschadstoffen durch Straßen- und Schie

nenverkehr sowie durch gewerblich- und 
industrielle Nutzungen und deren Einwirkun
gen auf das Plangebiet 

– Nutzung umweltfreundlicher Mobilität 
– Energienutzung im Plangebiet 
– klimatischen Verhältnissen sowie zu Kli

maschutz und Klimaanpassung 
– Windkomfort und Windgefahren 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter durch Informationen zu: 
– Bau- und Gartendenkmälern 
– Sonstigen Sachgütern 

Die ausliegenden Unterlagen beinhalten fol
gende umweltbezogen Stellungnahmen: 
– Verkehrsuntersuchung: emig-vs Ingenieurge

sellschaft für Verkehrs- und Stadtplanung 
mbH: Verkehrstechnische Voruntersuchung 
Beiderseits Vogelsanger Weg, Juli 2019 

– Schalltechnische Untersuchung: Accon Envi
ronmental Consultants: Schalltechnisches 

https://uvp-verbund.de/nw
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php
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Fachgutachten zum Bebauungsplan Nr. 
06/014 „Vogelsanger Weg / Münsterstraße“ 
der Landeshauptstadt Düsseldorf (ACB 0719
408358-123-2), 27.11.2019 

–	 Artenschutzrechtliche Prüfung (planungsrele
vante Arten: Fledermäuse und Vögel): Oeko
plan: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
(Stufe 1) zum Bebauungsplan- Vorentwurf Nr. 
06/014 am „Vogelsanger Weg / Münster
straße“ in Düsseldorf-Mörsenbroich, Mai 
2019 






–	 Altlastenuntersuchung: Altenbockum& Blom
quist: Bebauungsplanverfahren B06/014 
Vogelsanger Weg/ Münsterstraße und 
B06/020 beidseitig Vogelsanger Weg in 
40470 Düsseldorf – Nutzungsrecherche von 
Altstandorten und einer Altablagerung, 
19.11.2019 



–	 Einzelhandelsuntersuchung: Stadt- und 
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH: Landes
hauptstadt Düsseldorf – Empfehlungen zu 
städtebaulich verträglichen Einzelhandelser
gänzungen im Nahversorgungszentrum Mün
sterstraße/ Vogelsanger Weg, Juli 2019 






–	 Stellungnahmen des Umweltamtes zu den 
Themen Straßen- und Schienenverkehrslärm, 
Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm, Beson
nung, Boden (Altablagerungen und Altstand
orte),Abfallbeseitigung, Wasser (Grundwas
ser, Niederschlags- und Abwasserbeseiti
gung, Oberflächengewässer, Hochwasserbe
lange), Luftqualität und Klima 







-

–	 Stellungnahmen des Bauaufsichtsamtes zum 
Thema Denkmalschutz 

–	 Stellungnahmen des Amtes für Verkehrsma
nagement zu den Themen Mobilität und Ver
kehr 




–	 Stellungnahmen des Stadtentwässerungs
betriebs zu den Themen Abwasserbeseiti
gung und Überflutungsschutz 




–	 Stellungnahmen des Garten-, Friedhofs- und 
Forstamtes zu den Themen Tiere und Pflan
zen, Landschaftsbild, Spielflächenversorgung, 
Artenschutz und Grünplanung 



–	 Stellungnahmen des Jugendamtes zum 
Thema Kinderbetreuung 

–	 Stellungnahme des Gesundheitsamtes zu 
Themen gesundheitlicher Aspekte zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
auf die menschliche Gesundheit 

–	 Stellungnahmen der Bezirksregierung zu den 
Themen Luftverkehr, Denkmalangelegenhei
ten, Luft (Luftreinhalteplanung), Gerüche, 
Gewässerschutz 



–	 Stellungnahme des Polizeipräsidiums Düssel
dorf zum Thema Kriminalprävention 



–	 Stellungnahmen der Industrie und Handels
kammer (IHK) zum Thema Gewerbelärm 



–	 Stellungnahmen der Handwerkskammer 
(HWK) zu den Themen Grünplanung und 
Immissionsschutz 

–	 Stellungnahmen der Stadtwerke Düsseldorf 
(SWD) zu den Themen Elektromobilität, Ener
gieversorgung und Netzumspannstellen 



–	 Stellungnahme von Straßen NRW zu dem 
Thema Verkehr 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch die vom 
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung 
bestätigten Ergebnisse aus den Verfahrens
schritten gem. § 3 Abs. 1 und § 4 BauGB mit 
öffentlich ausliegen. 

-

Innerhalb dieser Auslegungsfrist können von 
jedermann Stellungnahmen bei der v.g. Stelle 
insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder 
per Email an bauleitplanung@duesseldorf.de 
abgegeben werden. Ferner besteht die Mög
lichkeit, Stellungnahmen über das Internet 
(https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php) abzugeben. 



 

Soweit in diesem Plan Bezug genommen wird 
auf technische Regelwerke - VDI-Richtlinien, 
DIN-Vorschriften sowie Richtlinien anderer Art 
, so werden diese zu jedermanns Einsicht bei 
der v.g. auslegenden Stelle bereitgehalten. 

Gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 a Abs. 6 BauGB 
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können. 



Das Stadtplanungsamt ist durch die Stadtbahn
linien U71, U73 und U83 und die Straßenbahn
linien Nr. 704 und 706 - Haltestelle "Auf´m 
Hennekamp", die Buslinien Nr. 780, 782, 785 
Haltestelle "Feuerbachstraße" und die S-Bahn
linien S 1, S 6, S 68 - Haltestelle "D-Volksgarten" 
erreichbar. 






Sofern Stellungnahmen in Form von Unter
schriftslisten eingereicht werden, wird gebeten, 
einen Beauftragten zu benennen, mit dem der 
Schriftverkehr geführt werden soll. Abschriften 
der Ratsentscheidung werden dem Beauftrag
ten in ausreichender Anzahl zur Verfügung 
gestellt. 





Düsseldorf, 12.12.2019 
61/12-B-06/014 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 
Orzessek-Kruppa 
Amtsleiterin 

mailto:bauleitplanung@duesseldorf.de
https://ssl.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php
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Änderung des Flächennutzungsplanes wird wirksam 
Nachstehender Plan ist vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf am 19.09.2019 als Flächennutzungsplanänderung beschlossen worden: 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 168 – 
Nördlich Gerresheimer Landstraße 
Gebiet nördlich der Gerresheimer Landstraße, 
westlich der Erkrather Straße, südlich „Am 
Hochfeld“ und einschließlich des Grundstückes 
der Carl-Sonnenschein-Grundschule 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Düsseldorf, 03.12.2019 
35.02.01.01-01D-168-1202 

Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) 
genehmige ich die vom Rat der Landeshaupt
stadt Düsseldorf am 19.09.2019 beschlossene 
168. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
Die im Folgenden aufgeführt Nebenbestim
mung ist zu beachten: 





Auflage: 
Die Planzeichenerklärung ist im Zusammenhang 
mit dem Symbol für „Sportlichen Zwecken die
nende Gebäude und Einrichtungen“ um den 
Buchstaben „S“ zu ergänzen. 



Im Auftrag 
gez. Stefanie Linck-Müller 

Bekanntmachungs
anordnung


 

Vorstehende Genehmigung der Bezirksregie
rung vom 03.12.2019 wird hiermit gemäß § 6 
Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) öffentlich bekannt gemacht. 
Die von der Bezirksregierung gemachte Auflage 
wurde bereits erfüllt. 



Mit dieser Bekanntmachung wird die v. g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 

Die Flächennutzungsplanänderung mit ihrer 
Begründung einschließlich der zusammenfas
senden Erklärung nach § 6 Abs. 5 BauGB liegt 
vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekannt
machung ab während der Dienststunden beim 
Vermessungs- und Katasteramt, Brinckmann
straße 5, Erdgeschoss, Zimmer 0001, zur Ein
sicht aus. 








Ferner ist der Plan künftig auch über das Lan
desportal unter der Internetadresse 
https://uvp-verbund.de/nw oder über die 
Homepage der Landeshauptstadt Düsseldorf 
unter https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
rechtskraft.php zu erreichen. 



 

Soweit in dieser Flächennutzungsplanänderung 
Bezug genommen wird auf technische Regel
werke - VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie 
Richtlinien anderer Art -, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v.g. auslegenden 
Stelle bereitgehalten. 

-

Dienststunden sind montags, mittwochs und 
freitags von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr, dienstags 
und donnerstags von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Es wird auf folgendes hingewiesen: 

1. Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort bezeich
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 



b) eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor
schriften über das Verhältnis des Bebau
ungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 




c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Flächennutzungsplan
änderung schriftlich gegenüber der Landes
hauptstadt Düsseldorf, Stadtplanungsamt, 
Brinckmannstraße 5, 40225 Düsseldorf unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 




2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Form
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann beim 
Zustandekommen eines Flächennutzungs
planes nach Ablauf eines Jahres seit seiner 
Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 





a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever
fahren wurde nicht durchgeführt, 



b) der Flächennutzungsplan ist nicht ord
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 



c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet 

oder 



d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt (§ 7 Abs. 6 der GO 
NRW). 

Düsseldorf, 12.12.2019 
61/12-FNP 168 

Thomas Geisel 
Oberbürgermeister 
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Jahresabschluss 2018 der IDR Bahn GmbH & Co. KG
 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Bahn GmbH & Co. KG hat den am 12. September 2019 festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018 zur 
Kenntnis genommen und beschlossen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der IDR AG Düssel
dorf-Reisholz, Henkelstraße 164, zur Einsicht
nahme aus. 




Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Bahn GmbH & Co. KG - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Bahn GmbH & Co. KG für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 geprüft. 




Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver












merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
für den Jahresabschluss und den Lagebe
richt 



Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/
bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie 
eine weitergehende Beschreibung der Verant
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 

 



Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Bahn GmbH & Co. KG 

Der Geschäftsführer 
Joachim Kochsiek 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 der IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH hat den am 12. September 2019 festgestellten Jahresabschluss zum 
31.12.2018 zur Kenntnis genommen und beschlossen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der IDR AG Düssel
dorf-Reisholz, Henkelstraße 164, zur Einsicht
nahme aus. 




Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft DWP AG Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Bahn 
Verwaltungsgesellschaft mbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 











Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 










und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
für den Jahresabschluss und den Lagebe
richt 



Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH 

Der Geschäftsführer 
Joachim Kochsiek 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 der Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH 
Die Gesellschafterversammlung der Bünger Bau-und Projektmanagement GmbH hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 12. September 2019 
festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Bünger 
Bau- und Projektmanagement GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 geprüft. 




Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 













Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 










und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, den 13. Dezember 2019 

Bünger Bau-und Projektmanagement GmbH 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 der IDR Immobilien GmbH 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Immobilien GmbH hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Immobilien GmbH - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn-
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Immobilien GmbH für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 geprüft. 




Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 













Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver












merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungs
vermerks. 

 







Düsseldorf, den 13. Dezember 2019 

IDR Immobilien GmbH 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 der IDR Nord Eins GmbH & Co. KG
 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Nord Eins GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Nord Eins GmbH & Co. KG - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließ
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der IDR Nord Eins 
GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver












merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Nord Eins GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 der IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG
 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließ
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der IDR Nord Zwei 
GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver












merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 der IDR Nord Drei GmbH & Co. KG
 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Nord Drei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft DWP AG Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Nord Drei GmbH & Co. KG 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Nord 
Drei GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 




Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 und vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss










prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Nord Drei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 
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Jahresabschluss 2018 der IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG
 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG - beste
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge
schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 geprüft. 








Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-spricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 










und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben
heiten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
sowie unter ergänzender Beachtung der ISA 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angese
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 










Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, den 13. Dezember 2019 

IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 
der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Eins GmbH & Co. KG 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Eins GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 
am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Eins 
GmbH & Co. KG - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Sonstige Gewerbeimmo
bilien Eins GmbH & Co. KG für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft. 







Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 










und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Eins GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 
der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Zwei GmbH & Co. KG 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Zwei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 
am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Zwei 
GmbH & Co. KG - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und 
Verlust-rechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Sonstige Gewerbeimmobi
lien Zwei GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-spricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesent-lichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

-

-

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

-

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstim-mung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzen-der Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verant-wortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Auf-stellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtig-ten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben
heiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-lung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vor-kehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen
dig erachtet haben, um die Auf-stellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif
ten zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der un sere Prüfungsurteile zum Jahresab
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts prü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung so-wie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Zwei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 
der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei GmbH & Co. KG 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 
am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei 
GmbH & Co. KG - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Sonstige Gewerbeimmo
bilien Drei GmbH & Co. KG für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft. 







Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 










und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Drei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 
der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier GmbH & Co. KG 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 
am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier 
GmbH & Co. KG - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IDR Sonstige Gewerbeimmobi
lien Vier GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell
schaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vermittelt 
der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 










und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 





Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 













Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres
abschlusses und des Lageberichts. Diese 
Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestäti
gungsvermerks. 

 






Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien 
Vier GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 
der IDR Süd Eins GmbH & Co. KG 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Süd Eins GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Süd Eins GmbH & Co. KG - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Süd 
Eins GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 




Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 und vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 













ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie

 
 eine weiter

gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 








Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Süd Eins GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 
der IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG 
Die Gesellschafterversammlung der IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 12. September 2019 festgestellt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der IDR Süd 
Zwei GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 




Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Personen
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts
jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 und vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 








Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die








sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Personenhandelsgesell
schaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

















Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen













denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG 

Die Geschäftsführer 
Manfred Kornfeld 
Ekkehard Vinçon 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Jahresabschluss 2018 
der IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH 
Die Gesellschafterversammlung der IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH hat den am 12.09.2019 festgestellten Jahresabschluss zum 
31.12.2018 zur Kenntnis genommen und beschlossen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 
im Verwaltungsgebäude der 
IDR AG Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164, 
zur Einsichtnahme aus. 

Prüfungsurteile 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft DWP AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
30.04.2019 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 




„Wir haben den Jahresabschluss der 
IPM Immobilien Projekt Management 
Düsseldorf GmbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der IPM Immobilien Projekt Mana
gement GmbH für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. 






Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalge
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor
schriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
und vermittelt der beigefügte Lagebericht ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 













Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der International Standards on Auditing (ISA) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die
sen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist 








im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 







Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 













ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie 
unter ergänzender Beachtung der ISA durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 














Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/best
aetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weiter
gehende Beschreibung der Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts. Diese Beschrei
bung ist Bestandteil unseres Bestätigungsver
merks. 

 







Düsseldorf, 13. Dezember 2019 

IPM Immobilien Projekt Management 
Düsseldorf GmbH 

Geschäftsführer 
Michael Köhler 
Manfred Kornfeld 
Dr. Heinrich Labbert 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Öffentliche Zustellungen 
– Ordnungsamt – 

des Bescheides 5327 0005 1260 6178 SB 65  
vom 19.11.2019 an Vlad-Constantin Spiridon,  
Str. Bisericli 6, 717057 Sat. Corlateni/
Jud. Botosani, Rumänien







 

 

des Bescheides 5327 0005 1278 7695 SB 14  
vom 20.11.2019 an Mohamed Chaibi, Rue du  
Bel Air 11, 93240 Stains, Frankreich







 

des Bescheides 5329 0005 0270 9251 SB 08  
vom 11.12.2019 an Adriana Sophia Rohde, Fried
richstraße 112, 40217 Düsseldorf






 

des Bescheides 5329 0005 0260 2007 SB 09  
vom 18.09.2019 an Peer-Erik Richter, Alte Land
straße 79, 40489 Düsseldorf






 

des Bescheides 5327 0005 1257 5248 SB 14  
vom 04.11.2019 an Benjamin Pavel, Buschhaus
straße 47, 4730 Hauset, Belgien






 

des Bescheides 5327 0005 1279 4110 SB 08  
vom 20.11.2019 an Daniel Jebakumar Peter,  
Achter de Cattentoren 4, 6041 DZ Roermond,  
Niederlande









 

des Bescheides 5329 0005 0265 7120 SB 12  
vom 04.11.2019 an Ramzan Batsaev, Strusia 91,  
09-523 Warschau, Polen







 

des Bescheides 5327 0005 1260 7581 SB 09  
vom 08.11.2019 an Youssef Shafik, Igt 0062,  
Rue Victor Hugo 13, 92230 Gennevilliers,  
Frankreich









 

des Bescheide 5327 0005 1243 4199 SB 13  
vom 18.11.2019 an Patryk plk. Dabka 239c/9,  
81-155 Gdynia, Polen







 

des Bescheides 5327 0005 1245 0011 SB 03  
vom 12.11.2019 an Slawomir Jaskula, Boleslawa  
Chrobrego 2, 67-416 Konotop, Polen







 

des Bescheides 5327 0005 1264 0724 SB 08  
vom 19.11.2019 an Matti Gabriel, Masvgnsvae
gen 28, 168 67 Bromma, Schweden






 

des Bescheides 5327 0005 1271 5619 SB 13  
vom 11.11.2019 an Bruno R. F. Van Denbroeke,  
Huzarenberg 31, 2940 Stabroek, Belgien







 

des Bescheides 5329 0005 0274 1490 SB 13  
vom 13.11.2019 an Nafete Miftari, Rue de la Huf
nalle 32, 4040 Herstal, Belgien






 

des Bescheides 5327 0005 1257 7453 SB 03  
vom 09.12.2019 an Simon Mccune, 2 Kingsley  
Avenue, NN16 9EU Kettering, Großbritannien







 

des Bescheides 5329 0005 0277 4185 SB 09  
vom 02.12.2019 an Adil Chihi, Handstraße 134,  
51469 Bergisch-Gladbach







 

des Bescheides 5329 0005 0268 1900 SB 08  
vom 23.09.2019 an Zagros Rafaty, Juliusstraße  
10, 45128 Essen







 

des Bescheides 5327 0005 1268 7569 SB 11  
vom 18.11.2019 an Marcel Apelt, Rilkestraße 6,  
41541 Dormagen







 

des Bescheides 5329 0005 0268 4356 SB 09 
vom 05.12.2019 an Ugiosa Osawe, Lime Road 
20, GU14 9TS Farnborougn, Großbritannien 

des Bescheides 5327 0005 1258 9680 SB 119 
vom 12.11.2019 an Khalid El Ouassif, 11 Rue de 
Rempart Saint-Waast, 02200 Soissons, Frank
reich 



des Bescheides 5327 0005 1255 0849 SB 117 
vom 21.10.2019 an Fatih Kurt, Rubenslaan 182, 
3764 VM Soest, Niederlande 

des Bescheides 5329 0005 0264 8120 SB 121 
vom 06.11.2019 an Krzysztof Szalek, Wiener 
Neustädter Straße 5, 40789 Monheim am Rhein 

des Bescheides 5327 0005 1259 1820 SB 112 
vom 07.11.2019 an Mario Cozzolino, Via Egizia A 
Pizzo Falcone, 80121 Napoli, Italien 

des Bescheides 5327 0005 1219 7421 SB 119 
vom 14.11.2019 an Marius-Florin Petre, Str. Pas
cani Nr. 38 b, 077191 Voluntari, Rumänien 



des Bescheides 5327 0005 1263 7928 SB 114 
vom 14.11.2019 an Khaled Yasser Fando, 35 
Winnipeg Ouay, M50 3TY Salford, Großbritan
nien 



des Bescheides 5327 0005 1232 0665 SB 115 
vom 09.10.2019 an Mercedes Rothe Gomes, 
C/Tortosa 12, 28260 Galapgar, Madrid, Spa
nien 



Die Bescheide können beim Ordnungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather Str 1-3, 
40233 Düsseldorf, Zimmer 110 eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 

– Amt für Migration und Integration – 

des Bescheides 54/41-10.21 vom 16.12.2019 
an Akkrama, Chakib, zuletzt wohnhaft: 
Zeppenheimerstr. 32, 40489 Düsseldorf. 

Der Bescheid kann in Empfang genommen  
werden bei: Amt für Migration und Integration 
Fachbereich Wirtschaftliche Hilfen  
für Asylsuchende Menschen,  
Vogelsanger Weg 49, 40470 Düsseldorf,  
Zimmer 0.32.












 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen in  
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste  
drohen können







 

Sprechstunden 
des Seniorenrats 
Einige Mitglieder des Seniorenrats laden im 
Januar wieder zu Sprechstunden ein und 
stehen dann älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern mit Rat und Auskunft zur 
Verfügung: 

Stadtbezirk 1 
(Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, 
Derendorf, Golzheim) 
Dienstag, 14. Januar, von 10 bis 12 Uhr, 
im "zentrum plus"/Arbeiterwohlfahrt, Kaser
nenstraße 6. Während dieser Zeit telefonisch 
erreichbar unter 60025573. 



Stadtbezirk 4 
(Oberkassel, Niederkassel, Lörick, Heerdt) 
Mittwoch, 15. Januar, 15 bis 16 Uhr 
gemeinsam mit der Verkehrsunfallprävention 
– Opferschutz, Seniorenberatung der Polizei 
Düsseldorf, im "zentrum plus"/Diakonie, 
Gemünder Straße 5. Während dieser Zeit 
telefonisch erreichbar unter 58677113. 

Dienstag, 28. Januar, 14.30 bis 15.30 Uhr 
gemeinsam mit der Verkehrsunfall
prävention-Opferschutz, Seniorenberatung 
der Polizei Düsseldorf, im "zentrum 
plus"/Diakonie, Aldekerkstraße 31. Während 
dieser Zeit telefonisch erreichbar unter 
503129. 



Stadtbezirk 7 
(Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hub
belrath, Knittkuhl) 



Dienstag, 28. Januar, 10 bis 12 Uhr, 
m "zentrum plus"/Diakonie, Am Wallgraben 
34. Während dieser Zeit telefonisch erreich
bar unter 296528. 



Stadtbezirk 9 
(Wersten, Himmelgeist, Itter, Holthausen, 
Reisholz, Hassels, Benrath, Urdenbach) 
Freitag, 17. Januar, um 11 Uhr 
im "zentrum plus"/Diakonie, Calvinstraße 14. 
Während dieser Zeit telefonisch erreichbar 
unter 9963931. 

Stadtbezirk 10 
(Garath, Hellerhof) 
Montag, 27. Januar, 11 bis 12 Uhr, 
im "zentrum plus"/Diakonie (in der Freizeit
stätte Garath), Fritz-Erler-Straße 21. Wäh
rend dieser Zeit telefonisch erreichbar unter 
6025478. 




Hinweis Doppelausgabe 

Am 4. Januar 2020 erscheint kein Düssel
dorfer Amtsblatt. Die nächste Ausgabe ist 
die Ausgabe Nr. 1 / 2 am 11. Januar 2020. 
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Bebauungsplan wird rechtsverbindlich 
Nachstehender Bebauungsplan ist vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf gemäß § 10 Abs. 1 
i.V.m. § 245c Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) am 28.11.2019 als Satzung beschlossen worden: 

Bebauungsplan Nr. 08/002 - Nördlich Gerres
heimer Landstraße 
Gebiet zwischen der Gerresheimer Landstraße, 
der Erkrather Straße (K7), dem Weg „Im Hoch
feld“ und etwa der Brorsstraße 





Bekanntmachungs
anordnung 



Der vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf 
als Satzung beschlossene Bebau-ungsplan Nr. 
08/002 - Nördlich Gerresheimer Landstraße 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 i.V.m. § 245c 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der v. g. 
Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan mit seiner Begründung ein
schließlich der zusammenfassenden Erklärung 
liegt vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ab während der Dienststun
den beim Vermessungs- und Katasteramt, 
Brinckmannstraße 5, Erdgeschoss, Zimmer 
0001, zur Einsicht aus. 





Ferner ist der Plan künftig auch über das Lan
desportal unter der Internetadresse https://uvp
verbund.de/nw oder direkt über die Homepage 
der Landeshauptstadt Düsseldorf unter 
https://www.o
sp.de/duesseldorf/plan/rechtskraft.php zu 
erreichen. 



Soweit in diesem Bebauungsplan Bezug genom
men wird auf technische Regelwerke - VDI-
Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien 
anderer Art -, so werden diese zu jedermanns 
Einsicht bei der v.g. auslegenden Stelle bereit
gehalten. 





Dienststunden sind montags, mittwochs und 
freitags von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr, dienstags 
und donnerstags von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Es wird auf folgendes hingewiesen: 

1. Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort bezeich
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 



b) eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor
schriften über das Verhältnis des Bebau
ungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 




c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Landeshauptstadt Düssel
dorf, Stadtplanungsamt, Brinckmannstra
ße 5, 40225 Düsseldorf unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sach
verhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind. 






2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Form
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann beim 
Zustandekommen einer Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentli
che Bekanntmachung) nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 





a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigever
fahren wurde nicht durchgeführt, 



b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet 

oder 



d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt (§ 7 Abs. 6 der GO 
NRW). 

3. Ein Entschädigungsberechtigter kann Ent
schädigung verlangen, wenn die in §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachtei
le eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in o. g. Fällen 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetre
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbei
geführt wird. 








Düsseldorf, 12.12.2019 
61/12-B-08/002 

Thomas Geisel 
Oberbürgermeister 

Auslegung der
2. Änderung (Entwurf) 
des Rahmenplans 
Einzelhandel 2016 
- Zentrum Münsterstraße/ 
Vogelsanger Weg 
Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung 
hat in seiner Sitzung am 05.12.2019 der öffentli
chen Auslegung der 2. Änderung (Entwurf) des 
Rahmenplans Einzelhandel 2016 - Zentrum Mün
sterstraße / Vogelsanger Weg - zugestimmt: 





Die 2. Änderung (Entwurf) des Rahmenplans Ein
zelhandel 2016 - Zentrum Münsterstraße / Vogel
sanger Weg - liegt in Form der Kartendarstellung 
einschließlich der Beschreibung in der Zeit vom 
07.01.2020 bis einschließlich 07.02.2020 beim 
Stadtplanungsamt, Brinckmannstr. 5, 40225 Düs
seldorf, 4. Etage, während folgender Zeiten zu 
jedermanns Einsicht aus: montags bis mittwochs 
von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr; donnerstags von 7.30 
Uhr bis 18.00 Uhr; freitags von 7.30 Uhr bis 13.00 
Uhr. 






Ferner sind die Unterlagen in dieser Zeit auch im 
Internet unter 
https://www.duesseldorf.de/stadtplanungsamt/s
tadtentwicklung/rahmenplan-einzelhandel.html 
zu erreichen. 

 

Innerhalb dieser Auslegungsfrist können von 
jedermann Stellungnahmen bei der v. g. Stelle 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift inner
halb der v.g. Zeiten abgegeben werden. 



Das Stadtplanungsamt ist durch die Stadtbahn
linien U71, U73 und U83 und die Straßenbahn
linien Nr. 704 und 706 - Haltestelle "Auf´m Hen
nekamp", die Buslinien Nr. 780, 782, 785 - Halte
stelle "Feuerbachstraße" und die S-Bahnlinien 
S 1, S 6, S 68 - Haltestelle "D-Volksgarten" 
erreichbar. 







Sofern Stellungnahmen in Form von Unter
schriftslisten eingereicht werden, wird gebeten, 
einen Beauftragten zu benennen, mit dem der 
Schriftverkehr geführt werden soll. 



Düsseldorf, 12. Dezember 2019 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 
Orzessek-Kruppa 
(Amtsleiterin) 

https://uvp-verbund.de/nw
https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/rechtskraft.php
https://www.duesseldorf.de/stadtplanungsamt/stadtentwicklung/rahmenplan-einzelhandel.html
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Erscheinungsweise Düsseldorfer Amtsblatt 2020 

Ausgabe Erscheinungstag 
jeweils Samstag 

Redaktionsschluss 
jeweils Montags mit Ausnahmen* 

1/2 Doppelausgabe 11. Januar 06. Januar 

3 18. Januar 13. Januar 

4 25. Januar 20. Januar 

5 01. Februar 27. Januar 

6 08. Februar 03. Februar 

7 15. Februar 10. Februar 

8 22. Februar 17. Februar 

9/10 Doppelausgabe 07. März 02. März 

11 14. März 09. März 

12 21. März 16. März 

13 28. März 23. März 

14 04. April 30. März 

15/16 Doppelausgabe 18. April 09. April (*Donnerstag) 

17 25. April 20. April 

18/19 Doppelausgabe 09. Mai 04. Mai 

20 16. Mai 11. Mai 

21/22 Doppelausgabe 30. Mai 25. Mai 

23/24 Doppelausgabe 13. Juni 08. Juni 

25 20. Juni 15. Juni 

26 27. Juni 22. Juni 

27/28 Doppelausgabe 11. Juli 06. Juli 

29 18. Juli 13. Juli 

30/31 Doppelausgabe 01. August 27. Juli 

32/33 Doppelausgabe 15. August 10. August 

34 22. August 17. August 

35 29. August 24. August 

36 05. September 31. August 

37 12. September 07. September 

38 19. September 14. September 

39 26. September 21. September 

40 03. Oktober 28. September 

41 10. Oktober 05. Oktober 

42/43 Doppelausgabe 24. Oktober 19. Oktober 

44 31. Oktober 26. Oktober 

45 07. November 02. November 

46 14. November 09. November 

47 21. November 16. November 

48 28. November 23. November 

49 05. Dezember 30. November 

50 12. Dezember 07. Dezember 

51/52 Doppelausgabe 19. Dezember 14. Dezember 

*Bei umfangreichen Veröffentlichungen wird um vorherige Ankündigung gebeten. Änderung des Abgabetermins nach Absprache möglich. 

Ferienzeiten 2020: 
Osterferien: 16. April bis 18. April 2020 
Pfingsten: 2 Juni 2020 
Sommerferien: 29. Juni bis 11. August 2020 

Herbstferien: 12. Oktober bis 24. Oktober 2020 
Weihnachtsferien: 23. Dezember bis 06. Januar 2021 
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